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 unter Hinweis auf die Resolution über den Nahen Osten, die 
am 11. Mai 1995 von der Konferenz von 1995 der Vertragspar-
teien zur Überprüfung und Verlängerung des Vertrags über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen verabschiedet wurde174, wor-
in die Konferenz mit Besorgnis feststellte, dass es im Nahen 
Osten nach wie vor kerntechnische Anlagen gibt, die nicht den 
Sicherungsmaßnahmen unterstellt sind, erneut erklärte, wie 
wichtig die rasche Verwirklichung der weltweiten Einhaltung 
des Vertrags ist, und alle Staaten im Nahen Osten aufforderte, 
soweit noch nicht geschehen, dem Vertrag ausnahmslos mög-
lichst bald beizutreten und alle ihre kerntechnischen Anlagen 
den umfassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen 
Atomenergie-Organisation zu unterstellen, 

 feststellend, dass Israel nunmehr der einzige Staat im Nahen 
Osten ist, der dem Vertrag über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen noch nicht beigetreten ist, 

 besorgt über die Gefahr, die die Verbreitung von Kernwaf-
fen für die Sicherheit und Stabilität der Nahostregion darstellt, 

 betonend, wie wichtig die Ergreifung vertrauensbildender 
Maßnahmen, insbesondere die Schaffung einer kernwaffenfrei-
en Zone im Nahen Osten, für die Festigung von Frieden und 
Sicherheit in der Region und die Konsolidierung des weltwei-
ten Nichtverbreitungsregimes ist, 

 nachdrücklich darauf hinweisend, dass alle unmittelbar Be-
teiligten im Einklang mit den einschlägigen Resolutionen der 
Generalversammlung ernsthaft erwägen müssen, die zur Ver-
wirklichung des Vorschlags zur Schaffung einer kernwaffen-
freien Zone in der Nahostregion erforderlichen praktischen und 
dringlichen Maßnahmen zu ergreifen, und die betreffenden 
Länder zur Förderung dieses Ziels bittend, den Vertrag über die 
Nichtverbreitung von Kernwaffen einzuhalten und sich bis zur 
Errichtung der Zone damit einverstanden zu erklären, ihre ge-
samten nuklearen Aktivitäten den Sicherungsmaßnahmen der 
Internationalen Atomenergie-Organisation zu unterstellen, 

 feststellend, dass 161 Staaten, einschließlich einer Reihe 
von Staaten in der Region, den Vertrag über das umfassende 
Verbot von Nuklearversuchen175 unterzeichnet haben, 

 1. begrüßt die Schlussfolgerungen in Bezug auf den Na-
hen Osten, die die Konferenz von 2000 der Vertragsparteien 
zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von 
Kernwaffen gezogen hat176; 

 2. bekräftigt, wie wichtig der Beitritt Israels zu dem Ver-
trag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen173 und die Un-
terstellung aller seiner kerntechnischen Anlagen unter die um-
fassenden Sicherungsmaßnahmen der Internationalen Atom-
 
174

 Siehe 1995 Review and Extension Conference of the Parties to the 
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, 
Part I (NPT/CONF.1995/32 (Teil I) und Corr.2), Anhang. 
175

 Siehe Resolution 50/245. 
176

 Siehe 2000 Review Conference of the Parties to the Treaty on the Non-
Proliferation of Nuclear Weapons, Final Document, Vol. I 
(NPT/CONF.2000/28 (Teile I und II)), Teil I, Artikel VII, Ziffer 16.  

energie-Organisation für die Verwirklichung des Ziels der all-
gemeinen Einhaltung des Vertrags im Nahen Osten ist; 

 3. fordert diesen Staat auf, dem Vertrag über die Nicht-
verbreitung von Kernwaffen ohne weitere Verzögerungen bei-
zutreten und Kernwaffen weder zu entwickeln, zu erzeugen, zu 
erproben noch auf andere Weise zu erwerben, auf den Besitz 
von Kernwaffen zu verzichten und als eine wichtige vertrau-
ensbildende Maßnahme zwischen allen Staaten der Region und 
als einen Schritt auf dem Weg zur Festigung des Friedens und 
der Sicherheit seine gesamten den Sicherungsmaßnahmen nicht 
unterstellten kerntechnischen Anlagen den umfassenden Siche-
rungsmaßnahmen der Internationalen Atomenergie-Organi-
sation zu unterstellen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer siebenundfünfzigsten Tagung über die Durchführung 
dieser Resolution Bericht zu erstatten; 

 5. beschließt, den Punkt "Die Gefahr der Verbreitung 
von Kernwaffen im Nahen Osten" in die vorläufige Tagesord-
nung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/28 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/540, Ziffer 8)177. 

56/28. Übereinkommen über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes bestimmter konventio-
neller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen 
oder unterschiedslos wirken können 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 55/37 vom 20. November 
2000 und ihre früheren Resolutionen betreffend das Überein-
kommen über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes 
bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden 
verursachen oder unterschiedslos wirken können178, 

 mit Genugtuung verweisend auf die am 10. Oktober 1980 
erfolgte Verabschiedung des Übereinkommens samt dem Pro-
tokoll über nichtentdeckbare Splitter (Protokoll I)178, dem Pro-
tokoll über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes 
von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Proto-
 
177 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Argentinien, Australien, Belgien, Bolivien, Brasilien, Bul-
garien, Costa Rica, Dänemark, Deutschland, Ecuador, ehemalige jugoslawi-
sche Republik Mazedonien, El Salvador, Estland, Fidschi, Finnland, Frank-
reich, Georgien, Griechenland, Guatemala, Haiti, Irland, Island, Israel, Itali-
en, Japan, Jugoslawien, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kolumbien, 
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, 
Mongolei, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Norwegen, Österreich, Pa-
nama, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Mol-
dau, Rumänien, Russische Föderation, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Südafrika, Suriname, Togo, Tschechische Republik, Ungarn, Uru-
guay, Vereinigte Staaten von Amerika, Vereinigtes Königreich Großbritan-
nien und Nordirland und Zypern. 
178 Siehe The United Nations Disarmament Yearbook, Vol. 5: 1980 (Veröf-
fentlichung der Vereinten Nationen, Best.-Nr. E.81.IX.4), Anhang VII. 
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koll II)178 sowie dem Protokoll über das Verbot oder die Be-
schränkung des Einsatzes von Brandwaffen (Protokoll III)178, 
die am 2. Dezember 1983 in Kraft traten, 

 sowie mit Genugtuung verweisend auf die Verabschiedung 
des am 30. Juli 1998 in Kraft getretenen Protokolls über 
blindmachende Laserwaffen (Protokoll IV)179 am 13. Oktober 
1995 und die Verabschiedung des am 3. Dezember 1998 in 
Kraft getretenen geänderten Protokolls über das Verbot oder 
die Beschränkung des Einsatzes von Minen, Sprengfallen und 
anderen Vorrichtungen (Protokoll II)180 am 3. Mai 1996 durch 
die Konferenz der Vertragsstaaten zur Überprüfung des Über-
einkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Ein-
satzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige 
Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können, 

 mit Genugtuung über die zusätzlichen Ratifikationen und 
Annahmen des Übereinkommens beziehungsweise die Beitritte 
zu diesem sowie über die Ratifikationen und Annahmen des 
geänderten Protokolls II und des Protokolls IV beziehungswei-
se die Beitritte zu diesen, 

 unter Hinweis auf die Rolle, die das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz bei der Ausarbeitung des Übereinkommens 
und der dazugehörigen Protokolle gespielt hat, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass die Vertragsstaaten auf der 
Überprüfungskonferenz erklärt haben, dass sie sich verpflich-
ten, sich weiter mit dem Protokoll II zu befassen, um sicherzu-
stellen, dass den Überlegungen in Bezug auf die darin erfassten 
Waffen Rechnung getragen wird, und dass sie die Bemühungen 
der Vereinten Nationen und anderer Organisationen unterstüt-
zen würden, sich mit allen Problemen im Zusammenhang mit 
Landminen auseinanderzusetzen, 

 in Würdigung der Anstrengungen, die der Generalsekretär 
und der Präsident der ersten Jahreskonferenz der Vertragsstaa-
ten des geänderten Protokolls II unternehmen, um die Er-
reichung des Ziels zu fördern, dass alle Staaten Vertrags-
parteien des geänderten Protokolls II werden, 

 feststellend, dass nach Artikel 8 des Übereinkommens Kon-
ferenzen einberufen werden können, um Änderungen des Über-
einkommens oder eines dazugehörigen Protokolls zu prüfen, 
zusätzliche Protokolle über andere Kategorien konventioneller 
Waffen, die durch die bestehenden Protokolle nicht erfasst sind, 
zu prüfen oder die Tragweite und die Anwendung des Überein-
kommens und der dazugehörigen Protokolle zu überprüfen und 
etwaige Änderungsvorschläge oder Vorschläge für zusätzliche 
Protokolle zu prüfen, 

 sowie feststellend, dass im Einklang mit Artikel 13 des ge-
änderten Protokolls II jährlich eine Konferenz der Vertragsstaa-
ten dieses Protokolls zwecks Konsultationen und Zusammenar-
beit in allen das Protokoll betreffenden Fragen abgehalten wird, 

 
179 CCW/CONF.I/16 (Teil I), Anhang A. 
180 Ebd., Anhang B. 

 ferner feststellend, dass die Geschäftsordnung der ersten 
Jahreskonferenz der Vertragsstaaten des geänderten Proto-
kolls II vorsieht, dass Nichtvertragsstaaten des Protokolls, das 
Internationale Komitee vom Roten Kreuz und interessierte 
nichtstaatliche Organisationen zur Teilnahme an der Konferenz 
eingeladen werden können, 

 unter Begrüßung der besonderen Anstrengungen des Inter-
nationalen Komitees vom Roten Kreuz zur Sensibilisierung der 
Öffentlichkeit für die humanitären Auswirkungen der nach 
Kriegen zurückbleibenden Sprengkörper, 

 sowie unter Begrüßung der Ergebnisse der zweiten Jahres-
konferenz der Vertragsstaaten des geänderten Protokolls II, die 
vom 11. bis 13. Dezember 2000 in Genf abgehalten wurde181, 

 unter Hinweis auf den Beschluss der Vertragsstaaten des 
Übereinkommens, die nächste Überprüfungskonferenz vom 
11. bis 21. Dezember 2001 und zuvor drei Tagungen des Vor-
bereitungsausschusses für die Überprüfungskonferenz abzuhal-
ten, und zwar am 14. Dezember 2000, vom 2. bis 6. April 2001 
beziehungsweise vom 24. bis 28. September 2001,  

 unter Begrüßung der im Rahmen des Vorbereitungsprozes-
ses vom 27. bis 31. August 2001 in Genf abgehaltenen infor-
mellen und allen Staaten offen stehenden Konsultationen der 
Vertragsstaaten des Übereinkommens und weiterer interessier-
ter Staaten, die Gelegenheit zu systematischen Erörterungen 
boten, wobei an die Arbeit der jeweiligen Freunde des Vorsit-
zenden zu verschiedenen Fragen im Zusammenhang mit der 
zweiten Überprüfungskonferenz der Vertragsstaaten des Über-
einkommens und dem Vorbereitungsausschuss für die zweite 
Überprüfungskonferenz angeknüpft wurde, 

 1. fordert alle Staaten auf, soweit nicht bereits gesche-
hen, alles zu tun, um möglichst bald Vertragsparteien des Über-
einkommens über das Verbot oder die Beschränkung des Ein-
satzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige 
Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können178 und 
der dazugehörigen Protokolle und insbesondere des geänderten 
Protokolls über das Verbot oder die Beschränkung des Einsat-
zes von Minen, Sprengfallen und anderen Vorrichtungen (Pro-
tokoll II)180 zu werden, damit diesem Rechtsinstrument mög-
lichst bald möglichst viele Staaten beitreten, und fordert die 
Nachfolgestaaten auf, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, da-
mit schließlich alle Staaten Vertragsparteien dieser Rechtsin-
strumente werden; 

 2. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens auf, 
soweit nicht bereits geschehen, sich damit einverstanden zu er-
klären, durch die Protokolle zu dem Übereinkommen gebunden 
zu sein; 

 3. begrüßt die Abhaltung der dritten Jahreskonferenz der 
Vertragsstaaten des geänderten Protokolls II am 10. Dezember 
2001, im Einklang mit dessen Artikel 13, und fordert alle Ver-
tragsstaaten des geänderten Protokolls II auf, auf diesem Tref-

 
181 Siehe CCW/AP.II/CONF.2/1. 
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fen unter anderem die Frage der Abhaltung der vierten Jahres-
konferenz im Jahr 2002 zu erörtern; 

 4. begrüßt außerdem den am 3. Mai 1996 im Konsens 
verabschiedeten Vorschlag in der Schlusserklärung der Über-
prüfungskonferenz der Vertragsstaaten des Übereinkom-
mens182, dass die nächste Überprüfungskonferenz sich mit der 
Frage möglicher weiterer Maßnahmen in Bezug auf sonstige 
konventionelle Waffen, die übermäßige Leiden verursachen 
oder unterschiedslos wirken können, befassen wird; 

 5. nimmt daher Kenntnis von den Vorschlägen der Ver-
tragsstaaten und des Internationalen Komitees vom Roten 
Kreuz hinsichtlich der von der Überprüfungskonferenz im Jahr 
2001 zu behandelnden Themen, darunter:  

 a)  Vollzugsverfahren und -mechanismen; 

 b) nach Kriegen zurückbleibende Sprengkörper; 

 c) Ausdehnung des Geltungsbereichs des Übereinkom-
mens und der dazugehörigen Protokolle auf bewaffnete Kon-
flikte ohne internationalen Charakter; 

 d) Landminen, die keine Antipersonenminen sind; 

 e) Kleinkalibermunition; 

 6. ersucht den Generalsekretär, die notwendige Unter-
stützung und die erforderlichen Dienste, einschließlich Kurz-
protokolle, für die zweite Überprüfungskonferenz der Vertrags-
staaten des Übereinkommens sowie für die mögliche Weiter-
führung der Arbeit nach der Konferenz zur Verfügung zu stel-
len, sofern die Vertragsstaaten dies für angebracht halten; 

 7. ersucht den Generalsekretär außerdem, in seiner Ei-
genschaft als Verwahrer des Übereinkommens und der dazuge-
hörigen Protokolle die Generalversammlung auch weiterhin re-
gelmäßig über Ratifikationen und Annahmen des Überein-
kommens und der dazugehörigen Protokolle beziehungsweise 
Beitritte zu denselben zu unterrichten; 

 8. beschließt, den Punkt "Übereinkommen über das Ver-
bot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konven-
tioneller Waffen, die übermäßige Verletzungen verursachen 
oder unterschiedslos wirken können" in die vorläufige Tages-
ordnung ihrer siebenundfünfzigsten Tagung aufzunehmen. 

RESOLUTION 56/29 

Verabschiedet auf der 68. Plenarsitzung am 29. November 2001, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/56/541, Ziffer 7)183. 
 
182 CCW/CONF.I/16 (Teil I), Anhang C. 
183 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Ausschuss 
eingebracht von: Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Belgien, Bosnien 
und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, 
Italien, Jordanien, Jugoslawien, Kroatien, Libanon, Luxemburg, Malta, Ma-
rokko, Mauretanien, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Slowenien, Spanien, Tune-
sien, Türkei, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland und 
Zypern. 

56/29. Festigung von Sicherheit und Zusammenarbeit in 
der Mittelmeerregion 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre früheren Resolutionen zu diesem 
Thema, namentlich die Resolution 55/38 vom 20. November 
2000, 

 erneut erklärend, dass die Festigung und Förderung des 
Friedens, der Sicherheit und der Zusammenarbeit in der Mit-
telmeerregion in erster Linie Sache der Mittelmeerländer ist, 

 eingedenk aller früheren Erklärungen und Verpflichtungen 
sowie aller Initiativen, die von den Anrainerstaaten bei den 
jüngsten Gipfeltreffen, Ministertreffen und in verschiedenen 
Foren betreffend die Frage der Mittelmeerregion ergriffen wor-
den sind, 

 in Anbetracht dessen, dass die Sicherheit im Mittelmeer-
raum unteilbar ist und dass eine stärkere Zusammenarbeit zwi-
schen den Mittelmeerländern, die auf die Förderung der wirt-
schaftlichen und sozialen Entwicklung aller Völker der Region 
gerichtet ist, wesentlich zu Stabilität, Frieden und Sicherheit in 
der Region beitragen wird, 

 sowie in Anbetracht der bisherigen Bemühungen der Mit-
telmeerländer und ihrer Entschlossenheit, den Prozess des Dia-
logs und der Konsultationen zu intensivieren, mit dem Ziel, die 
im Mittelmeerraum bestehenden Probleme zu lösen und die Ur-
sachen von Spannungen und die sich daraus ergebende Bedro-
hung von Frieden und Sicherheit zu beseitigen, sowie ihres zu-
nehmenden Bewusstseins der Notwendigkeit weiterer gemein-
samer Bemühungen zur Stärkung der wirtschaftlichen, sozialen, 
kulturellen und umweltbezogenen Zusammenarbeit in der Re-
gion, 

 ferner in Anbetracht dessen, dass die positiven Entwicklun-
gen in der ganzen Welt, insbesondere in Europa, im Maghreb 
und im Nahen Osten, die Aussichten auf eine engere, alle Be-
reiche umfassende Zusammenarbeit zwischen den europäischen 
Ländern und den Mittelmeerländern verbessern können, 

 erneut erklärend, dass alle Staaten gehalten sind, zur Stabi-
lität und Prosperität der Mittelmeerregion beizutragen, und 
dass sie sich verpflichtet haben, die Ziele und Grundsätze der 
Charta der Vereinten Nationen sowie die Bestimmungen der 
Erklärung über völkerrechtliche Grundsätze für freundschaftli-
che Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen den Staaten 
im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen184 zu ach-
ten, 

 Kenntnis nehmend von den Friedensverhandlungen im Na-
hen Osten, die umfassend sein und einen geeigneten Rahmen 
für die friedliche Beilegung strittiger Fragen in der Region vor-
geben sollten, 

 mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis über die anhaltende 
Spannung und die Fortdauer der militärischen Aktivitäten in 
 
184 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 
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